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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1975

Norm

EheG §49 A1f

Rechtssatz

Entwendung kleinerer Geldbeträge durch die Klägerin ist keine schwere Eheverfehlung, wenn der Beklagte durch

schweren Treuebruch die Zerrüttung der Ehe schuldhaft eingeleitet hat, selbst erhebliche Summen für sich und seine

Freundin aufwendete, die Klägerin aber 8nanziell so knapp hielt, daß ihr kaum Mittel zur Anscha;ung von

Bekleidungsstücken, kosmetischen Artikeln und dergleichen zur Verfügung standen.
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